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Aufgrund der §§ 5 und 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 
(GVBl. S. 90), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Alsbach-
Hähnlein am 19. März 2024 folgende 
 

Änderungsatzung zur 
Hauptsatzung der Gemeinde Alsbach-Hähnlein 

 
beschlossen: 
 

Artikel I 
 
§ 8 Öffentliche Bekanntmachung 
 
(1) Satzungen, Verordnungen, öffentliche Bekanntmachungen nach 
dem Kommunalwahlgesetz und den aufgrund des Kommunalwahlge-
setzes ergangenen Rechtsverordnungen sowie anderer Gegenstände, 
deren öffentliche Bekanntmachung erforderlich ist, werden durch Be-
reitstellung auf der Internetseite (im Sinne von § 5 a Bekanntma-
chungsVO) 
der Gemeinde Alsbach-Hähnlein unter  
 
https://www.alsbach-haehnlein.de/satzungen/ 
 
unter Angabe des Bereitstellungstages öffentlich bekannt gemacht. Zu-
dem hat die Gemeinde im Darmstädter Echo im Sinne von § 1 Abs. 1 
BekanntmachungsVO auf die Bekanntmachung im Internet und die ein-
schlägige Internetadresse nachrichtlich hinzuweisen. In der Hinweisbe-
kanntmachung ist, sofern es sich um die Bekanntmachung einer Sat-
zung oder Verordnung der Gemeinde handelt, auf das Recht aufmerk-
sam zu machen, diese während der öffentlichen Sprechzeiten der Ver-
waltung in Papierform einzusehen und sich gegen Kostenerstattung 
entsprechende Ausdrucke fertigen zu lassen. Sofern es sich um Be-
kanntmachungen nach dem Kommunalwahlgesetz und den aufgrund 
des Kommunalwahlgesetzes ergangenen Rechtsverordnungen handelt, 
ist die Stelle bzw. sind die Stellen in der Gemeindeverwaltung zu be-
nennen, an der oder denen die öffentliche Bekanntmachung zu jeder-
manns Einsicht während der Dienststunden aushängt. 
 
Die Möglichkeit der öffentlichen Bekanntmachung auf der Internetseite 
gilt nicht im Bauleitplanverfahren. Hier erfolgt eine öffentliche Bekannt-
machung mit Abdruck im Darmstädter Echo im Sinne von § 1 Abs. 1 
BekanntmachungsVO. 
 
Satzungen sind mit ihrem vollen Wortlaut bekannt zu machen. Gesetz-
lich vorgeschriebene Genehmigungen sind zugleich mit der Satzung öf-
fentlich bekannt zu machen. 
 

https://www.alsbach-haehnlein.de/satzungen/
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Die Bekanntmachung ist mit Ablauf des Erscheinungstages vollendet, 
an dem das Darmstädter Echo den bekannt zu machenden Text ent-
hält. 
 
Die Bekanntmachung ist mit dem Ablauf des Bereitstellungstages im In-
ternet vollendet. 
 
(2) Abweichend von Abs. 1 werden die Ladungen zu den Sitzungen der 
Gemeindevertretung, ihrer Ausschüsse, der Ortsbeiräte und des Aus-
länderbeirates durch Aushang an folgenden Bekanntmachungstafeln öf-
fentlich bekannt gemacht: 
 
1. Rathaus, Bickenbacher Str. 6 
2. Schlesierstr. 2, OT Sandwiese 
3. Verwaltungsaußenstelle Gernsheimer Str. 36 
 
Die Bekanntmachungstafeln sind so einzurichten, dass sie der Öffent-
lichkeit jederzeit zugänglich sind. Auf den bekannt zu machenden 
Schriftstücken ist zu vermerken, von wann bis wann ausgehängt wird; 
auf den bekannt gemachten Schriftstücken sind Ort und Zeitpunkt des 
Aushanges und der Zeitpunkt der Abnahme unterschriftlich zu beschei-
nigen. 
Die öffentliche Bekanntmachung ist mit dem Ablauf des ersten Tages 
ihres Aushanges an den dafür bestimmten Bekanntmachungstafeln 
vollendet. Der Tag des Aushanges und der Tag der Abnahme zählen 
bei dieser Frist nicht mit. Die bekannt zu machenden Schriftstücke dür-
fen frühestens am Tage nach der Sitzung abgenommen werden. 
 
(3) Satzungen, Verordnungen und sonstige öffentliche Bekanntma-
chungen treten am Tage nach Vollendung der Bekanntmachung in 
Kraft, sofern sie selbst keinen anderen Zeitpunkt bestimmen. 
 
(4) Sind Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte 
und Erläuterungen bekannt zu machen, so werden sie abweichend von 
Abs. 1 für die Dauer von s i e b e n A r b e i t s t a g e n, wenn gesetz-
lich nicht ein anderer Zeitraum vorgeschrieben ist, während der Dienst-
stunden der Gemeindeverwaltung in Alsbach-Hähnlein, Bickenbacher 
Str. 6 zur Einsicht für jede Person ausgelegt. Gegenstand, Ort (Gebäu-
de und Raum), Tageszeit und Dauer der Auslegung werden spätestens 
am Tage vor deren Beginn nach Abs. 1 öffentlich bekannt gemacht. 
Gleiches gilt, wenn eine Rechtsvorschrift öffentliche Auslegung vor-
schreibt und keine besonderen Bestimmungen enthält. Die öffentliche 
Bekanntmachung ist mit Ablauf des Tages vollendet, an dem der Aus-
legungszeitraum endet. 
 
(5) Die Veröffentlichung der Entwürfe der Bauleitpläne (Bebauungsplä-
ne oder Flächennutzungspläne) nach § 3 Abs. 2 BauGB ist unter Anga-
be der Internetseite oder Internetadresse und Dauer der Veröffentli-
chungsfrist sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener In-
formationen verfügbar sind, vor Beginn der Veröffentlichungsfrist öffent-
lich bekannt zu machen. Diese Bekanntmachung muss darüber hinaus 
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den Gegenstand (genaue Bezeichnung des Entwurfs) benennen. Die 
Dauer der 
Veröffentlichung bestimmt sich nach § 3 Abs. 2 S.1 BauGB. In der Be-
kanntmachung ist darauf hinzuweisen,  
 

1. dass Stellungnahmen während der Dauer der Veröffentli-
chungsfrist abgegeben werden können, 
2. dass Stellungnahmen elektronisch übermittelt werden sollen, 
bei Bedarf aber auch auf anderem Weg abgegeben werden kön-
nen, 
3. dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben 
können und 
4. welche anderen leicht zu erreichenden Zugangsmöglichkeiten 
nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB bestehen. 

 
Daneben sind nach Maßgabe des § 3 Abs. 2 S. 5 BauGB der Inhalt 
dieser Bekanntmachung in das Internet einzustellen; die zu veröffentli-
chenden Unterlagen und der Inhalt der Bekanntmachung sind über das 
zentrale Internetportal des Landes zugänglich zu machen. 
 
(6) Soll ein Bauleitplan (Bebauungsplan oder Flächennutzungsplan) in 
Kraft gesetzt werden, macht die Gemeinde nach Abs. 1 bekannt, dass 
der Bauleitplan beschlossen bzw. die Genehmigung erteilt wurde. Der 
Bauleitplan kann während der Dienststunden in der Gemeindeverwal-
tung in Alsbach-Hähnlein, Bickenbacher Str. 6, eingesehen werden, wo-
rauf in der öffentlichen Bekanntmachung unter Angabe der Dienststun-
den (Tageszeit) und des Auslegungsortes (Gebäude und Raum) hinzu-
weisen ist. In der Bekanntmachung ist auch darauf hinzuweisen, dass 
die Dauer der Auslegung zeitlich nicht begrenzt ist. Die Gemeinde hält 
Bauleitplan, Begründung und die zusammenfassende Erklärung nach § 
6a bzw. § 10a BauGB mit Wirksamwerden der Bekanntmachung zur 
Einsicht für jede Person bereit und gibt über ihren Inhalt auf Verlangen 
Auskunft. Mit der Bekanntmachung tritt der Bauleitplan in Kraft. Wirk-
same Bauleitpläne sollen mit der Begründung und der zusammenfas-
senden Erklärung ergänzend auch in das Internet eingestellt und über 
das zentrale Internetportal des Landes zugänglich gemacht werden. 
 
Gleiches gilt für die Ersatzverkündung von Satzungen, deren Rechts-
grundlage auf § 10 Abs. 3 BauGB verweist. 
 
(7) Kann die Bekanntmachungsform nach Abs. 1 und 2 wegen eines 
Naturereignisses oder anderer unabwendbarer Zufälle nicht angewandt 
werden, so genügt jede andere Art der Bekanntgabe, insbesondere 
durch Anschlag oder öffentlichen Ausruf. In diesen Fällen wird die Be-
kanntmachung, sofern sie nicht durch Zeitablauf gegenstandslos ge-
worden ist, in der Form der Abs. 1 und 2 unverzüglich nachgeholt. 
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Artikel II 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 

Alsbach-Hähnlein, den 25. März 2024  Der Gemeindevorstand 
  
         gez.: 
 

         Sebastian Bubenzer 
Bürgermeister 

 
 

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem hierzu 
ergangenen Beschluss der Gemeindevertretung übereinstimmt und 
dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden 
Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.  
 
Alsbach-Hähnlein, den 25. März 2024  Der Gemeindevorstand 

 
         gez.: 

 
         Sebastian Bubenzer 

Bürgermeister 

 


